
Vorschriften zur Vergütung von Erfindungen enthalten 
die 3. DB zur Neuererverordnung — Vergütung für Er
findungen bei Übergabe an andere Staaten und bei 
Überweisung einer Vergütung aus anderen Staaten — 
vom 15. Mai 1975 (GBl. I S. 450), mit der die erforder
lichen innerstaatlichen Anschlußregelungen zu den Ver
gütungsfestlegungen des mehrseitigen Abkommens über 
den Rechtsschutz von Erfindungen, Geschmacks-, Ge
brauchsmustern und Warenzeichen bei der wirtschaft
lichen und wissenschaftlich-technischen Zusammen
arbeit vom 12. April 1973 (GBl. II S. 109) geschaffen 
wurden, und die AO über die Vergütung der Erfinder 
bei Lizenzvergabe an Partner in anderen Staaten vom
15. Mai 1975 (GBl. I S. 451), die als Nebenbestimmung 
zur Lizenzverordnung vom 11. Dezember 1968 (GBl. 1969 
II S. 125) die Vergütung für Erfindungen bei Lizenzen 
regelt, die an Partner in kapitalistischen Staaten ver
geben werden.
Beide Rechtsvorschriften enthalten u. a. Festlegungen 
zur gerichtlichen Entscheidung von Vergütungsstreitig
keiten, die auf der nach § 30 Abs. 3 GVG bestimmten 
Zuständigkeit des Bezirksgerichts Leipzig als Gericht 
erster Instanz für die Verhandlung und Entscheidung 
von Rechtsstreitigkeiten auf den Gebieten des Patent-, 
Muster-, Kennzeichen- und Urheberrechts aufbauen./5/ 
Im Falle von Streitigkeiten, die sich aus Vergütungen 
nach der 3. DB zur NVO oder der AO vom 15. Mai 1975 
zwischen Zahlungspflichtigen und Werktätigen ergeben, 
ist zunächst die Schlichtungsstelle des Amtes für Er- 
findungs- und Patentwesen anzurufen, deren Einigungs
vorschlag für die Streitbeteiligten Rechtskraft erlangt, 
wenn nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach Zustellung dieses Einigungsvorschlages Klage 
beim Bezirksgericht Leipzig erhoben wird. Die Mög
lichkeit der Berufung beim Obersten Gericht besteht 
unabhängig von einer Mindesthöhe des Streitwerts. 
Der weiteren Verbesserung der gesundheitlichen Be
treuung der Bevölkerung dient die 2. DB zum Gesetz 
zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krank
heiten beim Menschen — Schutzimpfungen und andere 
Schutzanwendungen — vom 27. Februar 1975 (GBl. I 
S. 353), mit der die bisherige Fassung der 2. DB vom
11. Januar 1966 (GBl. II S. 52) ersetzt wird. Sie enthält 
grundsätzliche Regelungen über die Durchführung von 
Schutzimpfungen und über Maßnahmen bei atypischen 
Verläufen von Schutzimpfungen, insbesondere bei Ge
sundheitsschäden, die in § 8 definiert sind. Bei Vorlie
gen eines Gesundheitsschadens erhält der geschädigte 
Bürger eine Entschädigung (§ 9), die den Ersatz der für 
die Heilung erforderlichen Aufwendungen, den Ersatz 
des entgangenen oder noch entgehenden Arbeitsein
kommens bzw. einer sonstigen entsprechenden Einkom
mensminderung sowie weitere erhöhte Aufwendungen 
umfaßt. Ein angemessener Ausgleich wird gewährt, 
wenn der Geschädigte wegen des Gesundheitsschadens 
nur noch in beschränktem Umfang am gesellschaft
lichen Leben teilnehmen kann.
Ob ein Gesundheitsschaden vorliegt und in welcher 
Höhe Entschädigung zu leisten ist, wird auf dem Ver
waltungswege durch eine bei der Bezirks-Hygiene
inspektion zu bildende Kommission entschieden. Wäh
rend gegen die Entscheidung über die Anerkennung 
eines Gesundheitsschadens die Beschwerde beim Lei
ter der zuständigen Bezirks-Hygieneinspektion vor-
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Urheberrechts“, NJ 1975 S. 386 fl.

gesehen ist (§ 13 Abs. 4), ist für Streitfälle über die 
Höhe der Entschädigung der Gerichtsweg zulässig (§ 14 
Abs. 2).
Gemäß § 16 können Zuwiderhandlungen gegen Fest
legungen der 2. DB nach § 45 des Gesetzes zur Verhütung 
und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim 
Menschen vom 20. Dezember 1965 (GBl. 1966 I S. 29) 
i. d. F. der Ziff. 42 der Anlage zum Anpassungsgesetz 
vom 11. Juni 1968 (GBl. I S. 242) als Ordnungswidrig
keiten verfolgt oder nach §§ 47 oder 49 dieses Gesetzes 
strafrechtlich geahndet werden.
Eine für die Praxis unerläßliche Übersicht enthält die 
Bekanntmachung des Ministers der Justiz über die nach 
dem Stand vom 1. Januar 1975 geltenden Ordnungs
strafbestimmungen vom 18. März 1975 (GBl. I S. 307).
Aus ihr ist ersichtlich, daß zum genannten Zeitpunkt 
169 Gesetze, Verordnungen und andere Rechtsvorschrif
ten Ordnungsstrafbestimmungen enthielten.
Eine weitere Ordnungsstrafbestimmung enthält die AO 
über die Besetzung der Fahrzeuge in der Seefahrt und 
den Sicherheitsdienst an Bord — Seeschiffsbesetzungs
ordnung (SSBO) — vom 25. November 1974 (GBl. Sdr. 
Nr. 787). Danach kann ein Kapitän oder Schiffsführer 
mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M belegt 
werden, wenn er vorsätzlich u. a. gegen Bestimmungen 
über die Mindestbesetzung des Schiffes, über die Be
schäftigung von Besatzungsmitgliedern ohne Sicher
heitsgrundausbildung sowie über die Besetzung der 
Schiffsführungszentrale oder des Maschinenraums ver
stößt. Ordnungsstrafbefugt ist der Leiter des Seefahrts
amtes.
Abschließend sei lediglich darauf hingewiesen, daß im 
II. Quartal auch

— die 1. DB zur Strafprozeßordnung der DDR vom
20. März 1975 (GBL I S. 285),

— die 1. DB zur Militärgerichtsordnung der DDR vom
12. Mai 1975 (GBl. I S. 454) und

— die 1. DB zum Gesetz über den Vollzug der Strafen 
mit Freiheitsentzug und über die Wiedereingliede
rung Strafentlassener in das gesellschaftliche Leben 
(Strafvollzugs- und Wiedereingliederungsgesetz) 
- SVWG - vom 25. März 1975 (GBl. I S. 313)

erlassen wurden.

Zahlreiche in Teil II des Gesetzblattes veröffentlichte 
Bekanntmachungen über den Beitritt der DDR zu Kon
ventionen oder das Inkrafttreten von Konventionen 
oder anderen völkerrechtlichen Verträgen dokumentie
ren wiederum die internationalen Aktivitäten der DDR. 
Von den 12 Bekanntmachungen, die Konventionen auf 
den verschiedensten Gebieten des internationalen Zu
sammenwirkens betreffen (Maßnahmen zur Unter
drückung des Frauen- und Kinderhandels, Kampf 
gegen die Sklaverei, Fragen des Straßenverkehrs und 
der Verkehrszeichen und -Signale, internationale Ge
sundheitsvorschriften) ist an dieser Stelle insbesondere 
auf die Bekanntmachung über den Beitritt der DDR 
zur Konvention vom 5. Oktober 1961 über das für die 
Form letztwilliger Verfügungen anzuwendende Recht 
vom 21. Februar 1975 (GBl. n S. 40) hinzuweisen.
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